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Bereits zur Übermittlung des Gemeinsamen Standpunkts des
Rates während des ersten September-Plenums in Straßburg
war das erklärte Ziel beider Kammern, zu einer Einigung unter
finnischem Ratsvorsitz bis zum Jahresende 2006 zu kommen.
Diese Festlegung, zu einem Abschluss von REACh in zweiter
Lesung zu gelangen, erhöhte den Entscheidungsdruck auf die
beteiligten Akteure erheblich. Sie bedeutete zugleich eine große
politische Herausforderung: Zum einen inner-parlamentarisch
eine sichere Mehrheit von mindestens 367 Stimmen für einen
Kompromisstext gewinnen zu müssen, zum anderen aber den
Ministerrat nicht vor für die Mitgliedstaaten inakzeptable
Forderungen zu stellen.

Um das formelle Vermittlungsverfahren tatsächlich zu ver-
meiden, einigten sich der Berichterstatter und die finnische
Ratspräsidentschaft nach der Abstimmung im Umweltaus-
schuss auf eine spezifische Vorgehensweise. Diese als 'infor-
meller Trilog' bezeichnete Arbeitsweise unter Leitung des
Vorsitzenden des federführenden Umweltausschusses bedeu-
tete die Bestimmung einer Marschroute, deren wesentliche
Richtung ein unterstelltes Plenarabstimmungsergebnis war.1

Zuvor war der Versuch gescheitert, schon vor der Ausschuss-
abstimmung zwischen den beiden großen politischen Grup-
pen von Europäischer Volkspartei (EVP) und Europäischen
Sozialdemokraten (SPE) zu einem Kompromiss innerhalb des
Parlaments zu gelangen.

Die Kompromissfindung verlangte auch aufgrund des erheb-
lichen Zeitdrucks eine Fokussierung auf wenige zwischen Rat
und Europäischem Parlament politisch umstrittene Aspekte des
Gesetzgebungsvorhabens. Ausgeblendet wurde etwa das sen-
sible Thema Geltungsbereich. Schließlich wurde in dieser Fra-
ge der Gemeinsame Standpunkt nicht abgeändert, sondern nur
um eine Wiedervorlageklausel nach fünf Jahren ergänzt. Da-
mit kann die Kommission prüfen, ob es zu Doppelgesetzgebun-
gen gekommen ist, die eine Verengung oder Präzisierung des
Geltungsbereichs rechtfertigen würden. Dies lässt sich als prag-
matische Lösung bewerten und erscheint ein fairer Ansatz,
mögliche Probleme in der Zukunft erneut zu diskutieren.

Schließlich fand am 30. November die abschließende infor-
melle Sitzung des Berichterstatters gemeinsam mit dem Vor-

sitzenden des Umweltausschusses als Vertreter des Parlaments,
der finnischen Ratspräsidentschaft und den zuständigen Kom-
missaren für Wirtschaft und Umwelt statt. Der gefundene
Kompromiss änderte den Gemeinsamen Standpunkt deutlich
in den Bereichen Zulassungsverfahren, Sorgfaltspflicht, Tier-
versuche und Chemikalienagentur wie auch im Bereich der
Offenlegungspflichten von Unternehmen, Schutz von geistigem
Eigentum und Informationen für die Öffentlichkeit ab. Das
Registrierungsverfahren erfuhr ebenfalls Änderungen.

Die Schlussabstimmung im Straßburger Plenum am 13. Dezem-
ber vergangenen Jahres ergab eine deutliche Zustimmung von
529 Ja-Stimmen, bei 98 Gegenstimmen und 24 Enthaltungen
für den Kompromisstext. Die breite Mehrheit für REACh kam
durch die Unterstützung von Christdemokraten, Sozialdemo-
kraten, Liberalen und Nationaldemokraten zustande.

Der zwischen Rat und Parlament gefundene Kompromiss zum
Autorisierungsverfahren von besonders besorgniserregenden
Substanzen ändert nun den ursprünglich vom Rat vor-
geschlagenen Weg, die adäquate Risikokontrolle zum allei-
nigen Grundprinzip der Verwendungsgenehmigung zu machen,
sofern Wirkungsschwellen ermittelt werden können. Dies ent-
spricht zugleich der Kernforderung vieler Umweltverbände
nach einem gestärkten Substitutionsansatz in REACh.

Politisches Ziel dabei war dennoch, ein starres allgemeines Sub-
stitutionsgebots zu vermeiden, um besser auf die Notwendig-
keit Rücksicht zu nehmen, den speziellen Einzelfall der
Autorisierung für eine Verwendung flexibler zu gestalten. Schon
bei der ersten Antragstellung für eine Genehmigung muss eine
Bewertung der Verfügbarkeit von Alternativen vom Antragstel-
ler vorgelegt werden. Von dieser Verfügbarkeit werden Dauer
und Überprüfungszeitpunkt der Genehmigung abhängen.

Damit soll erreicht werden, dass der Substanzersatz struktu-
rierter und auch schneller erfolgt, sobald eine für den An-
tragsteller technisch und wirtschaftlich geeignete Alternative
verfügbar ist. Dies reflektiert die Tatsache, dass von bei-
spielsweise hundert Verwendungen einer besorgniserregenden
Substanz eine Alternative vielleicht in zwei Fällen unter glei-
chen ökonomischen und ökologischen Bedingungen machbar
und sinnvoll ist.

Die Forderung nach einer zeitlichen Befristung der Zulassun-
gen auf fünf Jahre wurde bereits zu Beginn der Verhandlun-
gen fallengelassen. Jede Zulassung wird einer spezifischen
Überprüfung unterliegen, wobei der Zeitpunkt der Überprü-
fung im Einzelfall von der Agentur zu bestimmen ist.

1 Es wurde unterstellt, dass das Abstimmungsergebnis des Umweltaus-
schusses im Plenum des EP nicht wiederholbar sein würde. Dies galt
insbesondere im kritischen Bereich des Zulassungsverfahrens und für
den Bereich von Veröffentlichungspflichten von unternehmensrelevan-
ten Daten.
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Die erfolgten Abänderungen am Gemeinsamen Standpunkt
sind in ihrer Tragweite für das Genehmigungsverfahren nicht
zu unterschätzen. Auf der anderen Seite stehen Verbesse-
rungen in sensiblen Bereichen wie dem Schutz geistigen Ei-
gentums oder der Datenübermittlung. Besonders sensible
Daten können nun nach Antragstellung von der Veröffent-
lichung im Internet freigestellt werden. Bei der Weitergabe
von sensiblen Informationen an Dritte durch die Agentur
wurde eine Widerspruchsmöglichkeit geschaffen und die
Weitergabe von Testdaten an einen Zweitregistrierenden
durch die Agentur kann nur erfolgen, wenn vorab die Kosten-
teilung geregelt wurde.

Die endgültige Fassung von REACh ist von Industrieseite ver-
halten positiv, von Umweltseite offen negativ bewertet wor-
den. Beide Seiten haben durch ihr Beharren auf Maximal-
forderungen – hier Adäquate Risikokontrolle, da Substitu-
tionsprinzip – dem Gesetzgeber kaum Verhandlungsspiel-
räume aufgezeigt.

Die Umweltverbände sind vom Verhandlungsergebnis ent-
täuscht, weil aus ihrer Sicht der Stoffersatz nicht ausreichend
betrieben wird. Ein Vermittlungsverfahren hätte aber sicher
keinen systematischen Stoffersatz bei adäquater Risikokot-
rolle trotz vorliegenden Alternativen ergeben.

Die Industrie wird sich mit gerade dieser Systematik zu be-
schäftigen haben; es kann schon heute erwartet werden,
dass damit für bestimmte Verwendungen die erforderlichen
Substanzen trotz adäquater Risikokontrolle nicht mehr am
Markt angeboten werden, weil ein Stoffersatz durch eine
machbare Alternative innerhalb überschaubarer Zeiträu-
me zu erwarten ist.

Beide Seiten sind daher aus meiner Sicht durch den Kompro-
misstext des Gesetzgebers aufeinander zu bewegt worden, da
ja keine Eigenbewegung der Akteure erfolgte.

Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass für die erfolgrei-
che Zukunft von REACh noch zwei weitere Faktoren sehr
entscheidend sein werden, die vom Gesetzgeber im Auge be-
halten werden müssen. Einerseits bieten die zu erstellenden
unzähligen Umsetzungs- und Anwendungsanweisungen für
REACh der Kommission einen erheblichen Interpreta-
tionsspielraum der politischen Absichten. Hier muss genau
verfolgt werden, welche konkrete Bedeutung eine Umsetzungs-
anweisung im unternehmerischen Handeln erfährt und ob dies
in Einklang mit dem Beschluss von Rat und Parlament steht.
Im gleichen Maß gilt dies auch für die umwelt- und ge-
sundheitspolitischen Ziele von REACh. Es muss auf jeden Fall
verhindert werden, dass Umsetzungsanweisungen den politi-
schen Sinn ins Gegenteil verkehren.

Zum Zweiten hängt der Erfolg von REACh ganz wesentlich
von der Gewissenhaftigkeit ab, mit der die chemische Indus-
trie, aber auch die Weiterverwender entlang der der Stoffer-
zeugungs- und verarbeitungsketten Informationen ermitteln und
weitergeben. Nur wenn die Umkehrung der Beweispflicht – eine
Forderung, der die Industrie nie widersprochen hat – ernsthaft
erfolgt und die Registrierung der Substanzen zu einer vollstän-
digen Erfassung der Charaktereigenschaften von 30.000 Sub-
stanzen führt, wird REACh seinem Hauptziel auch gerecht.
Dann werden wir innerhalb eines Jahrzehnts wesentlich mehr
über Chemikalien und ihre Wirkungen auf Mensch und Um-
welt wissen als vorher. Diese Kenntnis wird weltweit neue
Standards setzen und der europäischen Chemieindustrie er-
hebliche Wettbewerbsvorteile bescheren.
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